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(54) VERPACKUNGSSPENDER ZUR AUSGABE VON LEBENSMITTELVERPACKUNGEN

(57) Die Erfindung betrifft einen Verpackungsspen-
der (10) zur Ausgabe von Lebensmittelverpackungen
(102), mit einem Magazinabschnitt (26), welcher dazu
eingerichtet ist, eine Mehrzahl von auffaltbaren Lebens-
mittelverpackungen (102) zu bevorraten, einem Befüll-
und Entnahmeabschnitt (30), welche dazu eingerichtet
ist, einem Benutzer eine aufgefaltete Lebensmittelver-
packung (102) zur Befüllung mit einem oder mehreren
Lebensmitteln bereitzustellen und dem Benutzer die Ent-

nahme der Lebensmittelverpackung (102) aus dem Ver-
packungsspender (10) zu erlauben, und einem Auffalt-
abschnitt (28), welcher zwischen dem Magazinabschnitt
(26) und dem Befüll- und Entnahmeabschnitt (30) ange-
ordnet und dazu eingerichtet ist, Lebensmittelverpackun-
gen (102) beim Bewegen entlang eines zwischen dem
Magazinabschnitt (26) und dem Befüll- und Entnahme-
abschnitt (30) verlaufenden Auffaltpfads (38) aufzufal-
ten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Verpackungsspen-
der zur Ausgabe von Lebensmittelverpackungen, mit ei-
nem Magazinabschnitt, welcher dazu eingerichtet ist, ei-
ne Mehrzahl von auffaltbaren Lebensmittelverpackun-
gen zu bevorraten, und einem Befüll- und Entnahmeab-
schnitt, welcher dazu eingerichtet ist, einem Benutzer
eine aufgefaltete Lebensmittelverpackung zur Befüllung
mit einem oder mehreren Lebensmitteln bereitzustellen
und dem Benutzer die Entnahme der Lebensmittelver-
packung aus dem Verpackungsspender zu erlauben.
[0002] Die Erfindung betrifft außerdem ein Verpa-
ckungssystem mit einem Verpackungsspender und einer
oder mehreren innerhalb des Verpackungsspenders be-
vorrateten Lebensmittelverpackungen. Darüber hinaus
betrifft die Erfindung die Verwendung eines Verpa-
ckungsspenders.
[0003] In einer Vielzahl von Gastronomiebereichen ge-
winnt die Zubereitungszeit angebotener Speisen zuneh-
mend an Bedeutung, da die Bereitschaft von Kunden,
lange Wartezeiten für die Zubereitung von Speisen in
Kauf zu nehmen, stetig abnimmt. Insbesondere in Gas-
tronomiezweigen, in welchen der bestellende Kunde die
Zubereitung der bestellten Speise verfolgen kann, kann
durch die rasche Zubereitung und Bereitstellung der be-
stellten Speise eine erhebliche Steigerung der Kunden-
zufriedenheit erreicht werden. Dies gilt insbesondere für
Schnellrestaurants, Imbisse und die Dönergastronomie.
[0004] Durch die Verwendung von Verpackungsspen-
dern können zeitaufwändige Vorgänge, wie beispiels-
weise das Öffnen und Schließen von Lagerschubläden
oder -schränken oder das manuelle Vereinzeln von Le-
bensmittelverpackungen, effektiv vermieden werden,
wodurch die Bereitstellung der bestellen Speise letztend-
lich beschleunigt wird. Ferner können Verpackungs-
spender den Benutzer bei der Befüllung von Lebensmit-
telverpackungen unterstützen, indem die Lebensmittel-
verpackungen dem Benutzer in einem zur Befüllung ge-
eigneten Zustand bereitgestellt werden. Auf diese Weise
kann auch die Befüllung der Lebensmittelverpackung mit
einem oder mehreren Lebensmitteln beschleunigt wer-
den, sodass die Wartezeit für den Kunden weiter verkürzt
wird.
[0005] Die bekannten Verpackungsspender weisen je-
doch weiterhin erhebliche Mängel hinsichtlich des Be-
nutzungskomforts auf. Beispielsweise sind Verpa-
ckungsspender bekannt, in denen auffaltbare Lebens-
mittelverpackungen lediglich im gefalteten Zustand ent-
nehmbar sind, sodass das Auffalten und Festhalten der
Lebensmittelverpackung während der Befüllung mit ei-
nem oder mehreren Lebensmitteln händisch durch den
Bediener des Verpackungsspenders zu erfolgen hat.
[0006] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
besteht somit darin, die Bereitstellung von Speisen durch
die Verwendung eines Verpackungsspenders zu be-
schleunigen und den Komfort bei der Benutzung des Ver-
packungsspenders zu erhöhen.

[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch einen Verpa-
ckungsspender der eingangs genannten Art, wobei der
erfindungsgemäße Verpackungsspender einen Auffalt-
abschnitt aufweist, welcher zwischen dem Magazinab-
schnitt und dem Befüll- und Entnahmeabschnitt ange-
ordnet und dazu eingerichtet ist, Lebensmittelverpackun-
gen beim Bewegen entlang eines zwischen dem Maga-
zinabschnitt und dem Befüll- und Entnahmeabschnitt
verlaufenden Auffaltpfads aufzufalten.
[0008] Die Erfindung macht sich die Erkenntnis zunut-
ze, dass zwischen dem Magazinabschnitt und dem Be-
füll- und Entnahmeabschnitt ein weiterer Funktionsab-
schnitt integrierbar ist, welcher die Auffaltung der in dem
Magazinabschnitt bevorrateten Lebensmittelverpackun-
gen bedingt, wenn diese von dem Benutzer des Verpa-
ckungsspenders in Richtung des Befüll- und Entnahme-
abschnitts bewegt werden. Durch den Auffaltabschnitt
wird ein manuelles Auffalten der Lebensmittelverpackun-
gen vermieden, wodurch der Benutzungskomfort des
Verpackungsspenders gesteigert ist. Dadurch, dass die
Lebensmittelverpackungen beim Bewegen entlang des
Auffaltpfads aufgefaltet werden, wird außerdem der Be-
reitstellungsprozess für die verpackten Lebensmittel be-
schleunigt, sodass die Wartezeit von Kunden verkürzt
wird.
[0009] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form weist der erfindungsgemäße Verpackungsspender
zwei Stege auf, welche auf gegenüberliegenden Seiten
des Auffaltpfads angeordnet und zum Auffalten von Le-
bensmittelverpackungen und/oder zum Halten von auf-
gefalteten Lebensmittelverpackungen ausgebildet sind.
Insbesondere sind die zwei Stege sowie die Anordnung
der zwei Stege an die Form und die Auffaltcharakteristik
der verwendeten Lebensmittelverpackungen angepasst.
Insbesondere weisen die zwei Stege jeweils einen Kon-
taktbereich auf, welcher beim Bewegen einer Lebens-
mittelverpackung entlang des Auffaltpfads mit Seiten-
kanten der Lebensmittelverpackung in Kontakt kommt
und/oder die Lebensmittelverpackung derart mit einer
oder mehreren Auffaltkräften beaufschlagt, dass der Auf-
faltprozess initiiert oder vollständig durchlaufen wird. Das
Halten von aufgefalteten Lebensmittelverpackungen er-
folgt vorzugsweise dadurch, dass ein durch die Schwer-
kraft bedingtes Herausfallen der Lebensmittelverpa-
ckung durch ein formschlüssiges und/oder kraftschlüs-
siges Zusammenwirken der zwei Stege mit der aufgefal-
teten Lebensmittelverpackung verhindert wird.
[0010] In einer anderen bevorzugten Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verpackungsspenders verlau-
fen die innerhalb des Auffaltabschnitts angeordneten
Stegabschnitte der zwei Stege jeweils derart nach innen,
dass der Abstand zwischen den innerhalb des Auffaltab-
schnitts angeordneten Stegabschnitten und/oder die
freie Fläche zwischen den innerhalb des Auffaltab-
schnitts angeordneten Stegabschnitten sich mit zuneh-
mendem Abstand von dem Magazinabschnitt verklei-
nert. Insbesondere weisen die in dem Auffaltabschnitt
angeordneten Stegabschnitte der zwei Stege jeweils ei-
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ne nach innen verlaufende Kontaktfläche auf, welche da-
zu eingerichtet ist, beim Bewegen einer Lebensmittelver-
packung entlang des Auffaltpfads mit den Seitenkanten
der Lebensmittelverpackung in Kontakt zu kommen und
die seitlichen Außenkanten der Lebensmittelverpackung
mit einer Auffaltkraft zu beaufschlagen. Beispielsweise
weisen die innerhalb des Auffaltabschnitts angeordneten
Stegabschnitte eine Neigung in einem Bereich von 10°
bis 30°, vorzugsweise in einem Bereich von 15° bis 25°,
gegenüber dem Auffaltpfad oder einer Längsachse des
Verpackungsspenders auf.
[0011] In einer Weiterbildung des erfindungsgemäßen
Verpackungsspenders weisen die innerhalb des Befüll-
und Entnahmeabschnitts angeordneten Stegabschnitte
der zwei Stege jeweils eine erste Sektion auf, welche
derart nach außen verlaufen, dass der Abstand zwischen
den ersten Sektionen der innerhalb des Befüll- und Ent-
nahmeabschnitts angeordneten Stegabschnitte
und/oder die freie Fläche zwischen den ersten Sektionen
der innerhalb des Befüll- und Entnahmeabschnitts ange-
ordneten Stegabschnitte sich mit zunehmendem Ab-
stand von dem Magazinabschnitt vergrößert. Insbeson-
dere schließt sich die erste Sektion der innerhalb des
Befüll- und Entnahmeabschnitts angeordneten Stegab-
schnitte an die innerhalb des Auffaltabschnitts angeord-
neten Stegabschnitte an. Vorzugsweise ist zwischen der
ersten Sektion der innerhalb des Befüll- und Entnahme-
abschnitts angeordneten Stegabschnitte und der inner-
halb des Auffaltabschnitts angeordneten Stegabschnitte
jeweils eine Kante ausgebildet, welche den Auffaltab-
schnitt von dem Befüll- und Entnahmeabschnitt trennt.
Insbesondere, wenn die aufgefaltete Lebensmittelverpa-
ckung eine Taschenform aufweist, können die ersten
Sektionen der innerhalb des Befüll- und Entnahmeab-
schnitts angeordneten Stegabschnitte einen dem Maga-
zinabschnitt zugewandten Teil der taschenförmigen Le-
bensmittelverpackung aufnehmen.
[0012] Außerdem ist ein erfindungsgemäßer Verpa-
ckungsspender vorteilhaft, bei welchem die innerhalb
des Befüll- und Entnahmeabschnitts angeordneten Ste-
gabschnitte der zwei Stege jeweils eine zweite Sektion
aufweisen, welche derart nach innen verlaufen, dass der
Abstand zwischen den zweiten Sektionen der innerhalb
des Befüll- und Entnahmeabschnitts angeordneten Ste-
gabschnitte und/oder die freie Fläche zwischen den zwei-
ten Sektionen der innerhalb des Befüll- und Entnahme-
abschnitts angeordneten Stegabschnitte sich mit zuneh-
mendem Abstand von dem Magazinabschnitt verklei-
nert. Insbesondere schließt die zweite Sektion der inner-
halb des Befüll- und Entnahmeabschnitts angeordneten
Stegabschnitte an die erste Sektion der innerhalb des
Befüll- und Entnahmeabschnitts angeordneten Stegab-
schnitte an. Insbesondere, wenn die verwendete Le-
bensmittelverpackung im aufgefalteten Zustand eine Ta-
schenform aufweist, können die zweiten Sektionen der
innerhalb des Befüll- und Entnahmeabschnitts angeord-
neten Stegabschnitte zum Aufnehmen eines dem Maga-
zinabschnitt abgewandten Teils der Lebensmittelverpa-

ckung dienen.
[0013] In einer anderen Ausführungsform weist der er-
findungsgemäße Verpackungsspender eine Abdeckung
auf, welche dazu eingerichtet ist, die in dem Magazinab-
schnitt befindlichen Lebensmittelverpackungen abzude-
cken. Eine derartige Abdeckung verhindert das unbeab-
sichtigte Inkontaktkommen der in dem Magazinabschnitt
angeordneten Lebensmittelverpackungen mit Schmutz
oder Lebensmittelresten, welche beispielsweise wäh-
rend des Befüllvorgangs unbeabsichtigt in Richtung des
Magazinabschnitts des Verpackungsspenders be-
schleunigt werden. Eine Kontamination der innerhalb
des Magazinabschnitts angeordneten Lebensmittelver-
packungen wird somit durch die Abdeckung effektiv ver-
mieden. Ferner führt die Abdeckung zu einer optischen
Verkleidung der bevorrateten Lebensmittelverpackun-
gen, wodurch dem Kunden ein optisch ansprechender
Zubereitungsbereich dargeboten wird.
[0014] Ferner ist ein erfindungsgemäßer Verpa-
ckungsspender vorteilhaft, bei welchem die Abdeckung
eine Ausnehmung aufweist, durch welche für einen Be-
nutzer eine Verschlusslasche einer sich innerhalb des
Magazinabschnitts befindlichen Lebensmittelverpa-
ckung greifbar ist. Nachdem ein Benutzer die Ver-
schlusslasche einer sich innerhalb des Magazinab-
schnitts befindlichen Lebensmittelverpackung gegriffen
hat, kann dieser die gegriffene Lebensmittelverpackung
entlang des Auffaltpfads von dem Magazinabschnitt in
den Befüll- und Entnahmeabschnitt bewegen. Durch die
Ausnehmung wird einerseits der Komfort beim Greifen
der Verschlusslasche für den Benutzer des Verpa-
ckungsspenders erhöht und andererseits wird ein effek-
tiver Schutz der innerhalb des Magazinabschnitts ange-
ordneten Lebensmittelverpackungen vor Verschmut-
zung oder Kontamination weiterhin vermieden.
[0015] In einer vorteilhaften Weiterbildung weist der er-
findungsgemäße Verpackungsspender eine Zuführein-
richtung auf, welche dazu eingerichtet ist, die eine oder
die mehreren in dem Magazinabschnitt befindlichen Le-
bensmittelverpackungen stets derart in Richtung des
Auffaltabschnitts zu drücken, dass stets eine Lebensmit-
telverpackung unmittelbar vor dem Auffaltabschnitt in-
nerhalb des Magazinabschnitts bereitsteht. Insbesonde-
re weist die Zuführeinrichtung ein oder mehrere Feder-
elemente auf, welche sich an einer Rückwand des Ma-
gazinabschnitts abstützen und eine Druckkraft in Rich-
tung des Auffaltabschnitts auf die innerhalb des Maga-
zinabschnitts angeordneten Lebensmittelverpackungen
ausüben. Durch die Zuführeinrichtung steht dem Benut-
zer des Verpackungsspenders unabhängig vom Befüll-
zustand des Magazinabschnitts stets eine Lebensmittel-
verpackung unmittelbar vor dem Auffaltabschnitt inner-
halb des Magazinabschnitts bereit, sodass der Benutzer
die Verschlusslasche dieser Lebensmittelverpackung
komfortabel greifen kann.
[0016] Außerdem ist ein erfindungsgemäßer Verpa-
ckungsspender bevorzugt, bei welchem der Verpa-
ckungsspender und/oder die Stege des Verpackungs-
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spenders teilweise oder vollständig aus Kunststoff, Me-
tall oder einer Metalllegierung ausgebildet sind. Um Hy-
gienevorschriften in bestimmten Gastronomiebereichen
zu erfüllen, kann es besonders bevorzugt sein, wenn der
Verpackungsspender und/oder die Stege des Verpa-
ckungsspenders aus rostfreiem Edelstahl ausgebildet
sind. Darüber hinaus existiert eine Vielzahl von lebens-
mittelfreundlichen Kunststoffen, welche sich ebenfalls
als Material für den Verpackungsspender und/oder die
Stege des Verpackungsspenders anbieten. Durch die
Verwendung von Kunststoff kann das Gewicht des Ver-
packungsspenders und/oder die Herstellungskosten des
Verpackungsspenders erheblich verringert werden.
[0017] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird ferner durch ein Verpackungssystem der eingangs
genannten Art gelöst, wobei der Verpackungsspender
nach einer der vorstehend beschriebenen Ausführungs-
formen ausgebildet ist. Hinsichtlich der Vorteile und Mo-
difikationen des erfindungsgemäßen Verpackungssys-
tems wird auf die Vorteile und Modifikationen des erfin-
dungsgemäßen Verpackungsspenders verwiesen.
[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verpackungssystems ist die eine oder
sind die mehreren Lebensmittelverpackungen als Falt-
schachteln ausgebildet. Insbesondere sind die Falt-
schachteln als faltbare Pappschachteln ausgebildet.
[0019] In einer anderen bevorzugten Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verpackungssystems weist die
eine oder weisen die mehreren Lebensmittelverpackun-
gen eine abstehende und durch einen Benutzer greifbare
Verschlusslasche auf, mittels welcher die Lebensmittel-
verpackungen nach der Befüllung verschließbar sind.
[0020] Ferner ist ein erfindungsgemäßes Verpa-
ckungssystem bevorzugt, bei welchem die eine oder die
mehreren Lebensmittelverpackungen dazu eingerichtet
sind, durch seitliche Druckbeanspruchung von einem fla-
chen gefalteten Zustand in einen, insbesondere taschen-
förmigen, aufgefalteten Zustand überführt zu werden.
[0021] Die auffaltbaren Lebensmittelverpackungen
können beispielsweise aus Zellstoff, insbesondere aus
Karton, ausgebildet sein. Ferner können die auffaltbaren
Lebensmittelverpackungen zur Aufnahme von Teigta-
schen-Speisen und/oder Backwaren ausgebildet sein.
Als Teigtaschen-Speisen kommen hierbei beispielswei-
se Dönerspeisen in Betracht. Als Backwaren kommen
hierbei beispielsweise Brötchen und/oder Brote, insbe-
sondere belegte Brötchen und/oder belegte Brote in Be-
tracht. Alternativ oder zusätzlich können die auffaltbaren
Lebensmittelverpackungen zur Aufnahme von Gebäck
und/oder Kuchen ausgebildet sein.
[0022] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird ferner durch die Verwendung eines Verpackungs-
spenders nach einer der vorstehend beschriebenen Aus-
führungsformen zur Ausgabe von Lebensmittelverpa-
ckungen für Teigtaschen-Speisen, insbesondere Döner-
speisen, und/oder Backwaren gelöst.
[0023] Nachfolgend werden bevorzugte Ausführungs-
formen der Erfindung unter Bezugnahme auf die beilie-

genden Zeichnungen näher erläutert und beschrieben.
Dabei zeigen:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel des erfindungsge-
mäßen Verpackungssystems in einer pers-
pektivischen Darstellung;

Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel des erfindungsge-
mäßen Verpackungssystems in einer pers-
pektivischen Darstellung;

Fig.3 3 ein Ausführungsbeispiel des erfindungsge-
mäßen Verpackungssystems in einer pers-
pektivischen Darstellung; und

Fig. 4 ein Ausführungsbeispiel des erfindungsge-
mäßen Verpackungssystems in einer pers-
pektivischen Darstellung.

[0024] Gemäß Fig. 1 umfasst das Verpackungssystem
100 einen Verpackungsspender 10 und eine Mehrzahl
von Lebensmittelverpackungen 102.
[0025] Die Lebensmittelverpackungen 102 sind je-
weils als auffaltbare Pappverpackungen ausgebildet,
welche dazu eingerichtet sind, im aufgefalteten Zustand
eine Dönerspeise aufzunehmen. Die Lebensmittelverpa-
ckungen 102 können durch die Beaufschlagung mit Auf-
faltkräften von einem im Wesentlichen flachen und platz-
sparenden zusammengefalteten Zustand in einen auf-
gefalteten Zustand, in welchem die Lebensmittelverpa-
ckungen 102 jeweils eine Taschenform aufweisen, über-
führt werden. Die Lebensmittelverpackungen 102 kön-
nen auch verschließbar ausgebildet sein. Hierzu können
die Lebensmittelverpackungen 102 eine Verschlussla-
sche 104 (vgl. Fig. 2) aufweisen, welche in einen Schlitz
auf einer gegenüberliegenden Seite der jeweiligen Le-
bensmittelverpackung 102 einführbar und innerhalb des
Schlitzes verhakbar ist.
[0026] Der Verpackungsspender 10 weist ein Gehäu-
se 12 auf, welches auf Kunststoff ausgebildet ist. Das
Gehäuse 12 umfasst zwei gegenüberliegend angeord-
nete und im Wesentlichen parallel zueinander ausgerich-
tete Seitenwände 14a, 14b. Die Seitenwände 14a, 14b
sind über eine Rückwand 16 und eine Abdeckung 18
miteinander verbunden.
[0027] Die Abdeckung 18 ist dazu eingerichtet, die in
dem Verpackungsspender 10 befindlichen Lebensmittel-
verpackungen 102 abzudecken. Außerdem weist die Ab-
deckung 18 eine Ausnehmung 20 auf, durch welche für
einen Benutzer die Verschlusslaschen 104 der sich in-
nerhalb des Verpackungsspenders 10 befindlichen Le-
bensmittelverpackung 102 greifbar sind. Ferner weist die
Abdeckung 18 eine nach außen gewölbte Aussparung
22 auf, innerhalb welcher die Verschlusslaschen 104 der
sich innerhalb des Verpackungsspenders 10 befindli-
chen Lebensmittelverpackungen 102 angeordnet sind.
[0028] Der Verpackungsspender 10 umfasst einen
Magazinabschnitt 26 einen Auffaltabschnitt 28 und einen
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Befüll- und Entnahmeabschnitt 30. Der Magazinab-
schnitt 26 ist dazu eingerichtet, die Lebensmittelverpa-
ckungen 102 zu bevorraten. Der Auffaltabschnitt 28 ist
zwischen dem Magazinabschnitt 26 und dem Befüll- und
Entnahmeabschnitt 30 angeordnet und dazu eingerich-
tet, die Lebensmittelverpackungen 102 beim Bewegen
entlang eines zwischen dem Magazinabschnitt 26 und
dem Befüll- und Entnahmeabschnitt 30 verlaufenden
Auffaltpfads 38 aufzufalten. Der Befüll- und Entnahme-
abschnitt 30 ist dazu eingerichtet, einem Benutzer des
Verpackungssystems 100 eine aufgefaltete Lebensmit-
telverpackung 102 zur Befüllung mit einer Dönerspeise
bereitzustellen und dem Benutzer die Entnahme der Le-
bensmittelverpackung 102 aus dem Verpackungsspen-
der 10 zu erlauben.
[0029] Zum Auffalten der Lebensmittelverpackungen
102 und zum Halten der aufgefalteten Lebensmittelver-
packungen 102 zwecks der Befüllung und Entnahme um-
fasst der Verpackungsspender 10 zwei Stege 24a, 24b,
welche auf gegenüberliegenden Seiten des Auffaltpfads
38 angeordnet.
[0030] Wie in Fig. 2 dargestellt, verlaufen die innerhalb
des Auffaltabschnitts 28 angeordneten Stegabschnitte
der zwei Stege 24a, 24b jeweils derart nach innen, dass
der Abstand zwischen den innerhalb des Auffaltab-
schnitts 28 angeordneten Stegabschnitten und die freie
Fläche zwischen den innerhalb des Auffaltabschnitts 28
angeordneten Stegabschnitten sich mit zunehmendem
Abstand von dem Magazinabschnitt 26 verkleinert. Beim
Bewegen einer Lebensmittelverpackung 102 entlang
des Auffaltpfads 38 kommt die Lebensmittelverpackung
102 somit in Kontakt mit den innerhalb des Auffaltab-
schnitts 28 angeordneten Stegabschnitten, wodurch die
seitlichen Außenkanten der Lebensmittelpackung 102
jeweils mit einer Auffaltkraft beaufschlagt werden. Auf-
grund der Beaufschlagung der seitlichen Außenkanten
der Lebensmittelpackung 102 mit einer Auffaltkraft
kommt es zu einer Auffaltung der Lebensmittelverpa-
ckung 102. Ein Bewegen einer Lebensmittelverpackung
102 entlang des Auffaltpfads kann durch ein Ziehen der
Lebensmittelverpackung an der Verschlusslasche 104
in Richtung des Befüll- und Entnahmeabschnitts 30 er-
folgen.
[0031] Die innerhalb des Befüll- und Entnahmeab-
schnitts 30 angeordneten Stegabschnitte der zwei Stege
24a, 24b weisen jeweils eine erste Sektion 32 und eine
zweite Sektion 34 auf.
[0032] Die ersten Sektionen 32 der innerhalb des Be-
füll- und Entnahmeabschnitts 30 angeordneten Stegab-
schnitte der zwei Stege 24a, 24b verlaufen derart nach
außen, dass der Abstand zwischen den ersten Sektionen
32 der innerhalb des Befüll- und Entnahmeabschnitts 30
angeordneten Stegabschnitte und die freie Fläche zwi-
schen den ersten Sektionen 32 der innerhalb des Befüll-
und Entnahmeabschnitts 30 angeordneten Stegab-
schnitte sich mit zunehmendem Abstand von dem Ma-
gazinabschnitt 26 vergrößert, wobei sich die ersten Sek-
tionen 32 der innerhalb des Befüll- und Entnahmeab-

schnitts 30 angeordneten Stegabschnitte an die inner-
halb des Auffaltabschnitts 28 angeordneten Stegab-
schnitte anschließen.
[0033] Die zweiten Sektionen 34 der innerhalb des Be-
füll- und Entnahmeabschnitts 30 angeordneten Stegab-
schnitte der zwei Stege 24a, 24b verlaufen derart nach
innen, dass der Abstand zwischen den zweiten Sektio-
nen 34 der innerhalb des Befüll- und Entnahmeab-
schnitts 30 angeordneten Stegabschnitte und die freie
Fläche zwischen den zweiten Sektionen 34 der innerhalb
des Befüll- und Entnahmeabschnitts 30 angeordneten
Stegabschnitte sich mit zunehmendem Abstand von dem
Magazinabschnitt 26 verkleinert, wobei sich die zweiten
Sektionen 34 der innerhalb des Befüll- und Entnahme-
abschnitts 30 angeordneten Stegabschnitte an die ers-
ten Sektionen 32 der innerhalb des Befüll- und Entnah-
meabschnitts 30 angeordneten Stegabschnitte anschlie-
ßen.
[0034] Durch die Form der Stege 24a, 24b innerhalb
des Befüll- und Entnahmeabschnitts 30 wird ein Heraus-
fallen der Lebensmittelverpackung aus dem Befüll- und
Entnahmeabschnitt 30 nach unten verhindert. Dadurch,
dass die Lebensmittelverpackung 102 in dem aufgefal-
teten Zustand von dem Verpackungsspender 10 gehal-
ten wird, kann die Lebensmittelverpackung 102 komfor-
tabel mit einer Dönerspeise gefüllt werden. Nachdem die
Lebensmittelverpackung 102 mit der Dönerspeise befüllt
wurde, kann die befüllte Lebensmittelverpackung 102
geschlossen und nach oben aus dem Verpackungsspen-
der 10 herausgehoben werden.
[0035] Die Fig. 3 zeigt, dass die Stege 24a, 24b ge-
genüber einer Mittelebene des Verpackungsspenders 10
im Wesentlichen spiegelsymmetrisch ausgebildet sind.
Grundsätzlich können der Verpackungsspender 10
und/oder die Stege 24a, 24b des Verpackungsspenders
10 teilweise oder vollständig aus Kunststoff, Metall oder
einer Metalllegierung ausgebildet sein.
[0036] In der Fig. 4 ist eine Zuführeinrichtung 36 an-
gedeutet, welche dazu eingerichtet ist, die in dem Ma-
gazinabschnitt 26 befindlichen Lebensmittelverpackun-
gen 102 stets derart in Richtung des Auffaltabschnitts 28
zu drücken, dass stets eine Lebensmittelverpackung 102
unmittelbar vor dem Auffaltabschnitt 28 innerhalb des
Magazinabschnitts 26 bereitsteht. Hierzu kann die Zu-
führeinrichtung 36 beispielsweise ein oder mehrere Fe-
derelemente umfassen.
[0037] Die als Faltschachteln ausgebildeten Lebens-
mittelverpackungen 102 weisen jeweils eine abstehende
und durch einen Benutzer greifbare Verschlusslasche
104 auf, mittels welcher die Lebensmittelverpackung 102
nach der Befüllung verschließbar ist. Die Lebensmittel-
verpackungen 102 sind dazu eingerichtet, durch seitliche
Druckbeanspruchung von einem flachen gefalteten Zu-
stand in einen taschenförmigen aufgefalteten Zustand
überführt zu werden.
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Bezugszeichen

[0038]

10 Verpackungsspender
12 Gehäuse
14a, 14b Seitenwände
16 Rückwand
18 Abdeckung
20 Ausnehmung
22 Aussparung
24a, 24b Stege
26 Magazinabschnitt
28 Auffaltabschnitt
30 Befüll- und Entnahmeabschnitt
32 erste Sektion
34 zweite Sektion
36 Zuführeinrichtung
38 Auffaltpfad

100 Verpackungssystem
102 Lebensmittelverpackungen
104 Verschlusslasche

Patentansprüche

1. Verpackungsspender (10) zur Ausgabe von Lebens-
mittelverpackungen (102), mit

- einem Magazinabschnitt (26), welcher dazu
eingerichtet ist, eine Mehrzahl von auffaltbaren
Lebensmittelverpackungen (102) zu bevorra-
ten; und
- einem Befüll- und Entnahmeabschnitt (30),
welche dazu eingerichtet ist, einem Benutzer ei-
ne aufgefaltete Lebensmittelverpackung (102)
zur Befüllung mit einem oder mehreren Lebens-
mitteln bereitzustellen und dem Benutzer die
Entnahme der Lebensmittelverpackung (102)
aus dem Verpackungsspender (10) zu erlau-
ben,

gekennzeichnet durch einen Auffaltabschnitt (28),
welcher zwischen dem Magazinabschnitt (26) und
dem Befüll- und Entnahmeabschnitt (30) angeordnet
und dazu eingerichtet ist, Lebensmittelverpackun-
gen (102) beim Bewegen entlang eines zwischen
dem Magazinabschnitt (26) und dem Befüll- und Ent-
nahmeabschnitt (30) verlaufenden Auffaltpfads (38)
aufzufalten.

2. Verpackungsspender (10) nach Anspruch 1,
gekennzeichnet durch zwei Stege (24a, 24b), wel-
che auf gegenüberliegenden Seiten des Auffaltpfads
(38) angeordnet und zum Auffalten von Lebensmit-
telverpackungen (102) und/oder zum Halten von
aufgefalteten Lebensmittelverpackungen (102) aus-

gebildet sind.

3. Verpackungsspender (10) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die innerhalb des
Auffaltabschnitts (28) angeordneten Stegabschnitte
der zwei Stege (24a, 24b) jeweils derart nach innen
verlaufen, dass der Abstand zwischen den innerhalb
des Auffaltabschnitts (28) angeordneten Stegab-
schnitten und/oder die freie Fläche zwischen den in-
nerhalb des Auffaltabschnitts (28) angeordneten
Stegabschnitten sich mit zunehmendem Abstand
von dem Magazinabschnitt (26) verkleinert.

4. Verpackungsspender (10) nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die innerhalb des
Befüll- und Entnahmeabschnitts (30) angeordneten
Stegabschnitte der zwei Stege (24a, 24b) jeweils ei-
ne erste Sektion (32) aufweisen, welche derart nach
außen verlaufen, dass der Abstand zwischen den
ersten Sektionen (32) der innerhalb des Befüll- und
Entnahmeabschnitts (30) angeordneten Stegab-
schnitte und/oder die freie Fläche zwischen den ers-
ten Sektionen (32) der innerhalb des Befüll- und Ent-
nahmeabschnitts (30) angeordneten Stegabschnitte
sich mit zunehmendem Abstand von dem Magazin-
abschnitt (26) vergrößert.

5. Verpackungsspender (10) nach einem der Ansprü-
che 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die innerhalb des
Befüll- und Entnahmeabschnitts (30) angeordneten
Stegabschnitte der zwei Stege (24a, 24b) jeweils ei-
ne zweite Sektion (34) aufweisen, welche derart
nach innen verlaufen, dass der Abstand zwischen
den zweiten Sektionen (34) der innerhalb des Befüll-
und Entnahmeabschnitts (30) angeordneten Ste-
gabschnitte und/oder die freie Fläche zwischen den
zweiten Sektionen (34) der innerhalb des Befüll- und
Entnahmeabschnitts (30) angeordneten Stegab-
schnitte sich mit zunehmendem Abstand von dem
Magazinabschnitt (26) verkleinert.

6. Verpackungsspender (10) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine
Abdeckung (18), welche dazu eingerichtet ist, die in
dem Magazinabschnitt (26) befindlichen Lebensmit-
telverpackungen (102) abzudecken.

7. Verpackungsspender (10) nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckung
(18) eine Ausnehmung (20) aufweist, durch welche
für einen Benutzer eine Verschlusslasche (104) ei-
ner sich innerhalb des Magazinabschnitts (26) be-
findlichen Lebensmittelverpackung (102) greifbar
ist.

8. Verpackungsspender (10) nach einem der vorste-
henden Ansprüche,

9 10 



EP 3 441 328 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gekennzeichnet durch eine Zuführeinrichtung
(36), welche dazu eingerichtet ist, die eine oder die
mehreren in dem Magazinabschnitt (26) befindli-
chen Lebensmittelverpackungen (102) stets derart
in Richtung des Auffaltabschnitts (28) zu drücken,
dass stets eine Lebensmittelverpackung (102) un-
mittelbar vor dem Auffaltabschnitt (28) innerhalb des
Magazinabschnitts (26) bereitsteht.

9. Verpackungsspender (10) nach einem der vorste-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Verpackungs-
spender (10) und/oder die Stege (24a, 24b) des Ver-
packungsspenders (10) teilweise oder vollständig
aus Kunststoff, Metall oder einer Metalllegierung
ausgebildet sind.

10. Verpackungssystem (100), mit

- einem Verpackungsspender (10), und
- einer oder mehreren innerhalb des Verpa-
ckungsspenders (10) bevorrateten Lebensmit-
telverpackungen (102);

dadurch gekennzeichnet, dass der Verpackungs-
spender (10) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che ausgebildet ist.

11. Verpackungssystem (100) nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die eine oder die
mehreren Lebensmittelverpackungen (102) als Falt-
schachteln ausgebildet sind.

12. Verpackungssystem (100) nach Anspruch 10 oder
11,
dadurch gekennzeichnet, dass die eine oder die
mehreren Lebensmittelverpackungen (102) eine ab-
stehende und durch einen Benutzer greifbare Ver-
schlusslasche (104) aufweisen, mittels welcher die
Lebensmittelverpackungen (102) nach der Befül-
lung verschließbar sind.

13. Verpackungssystem (100) nach einem der Ansprü-
che 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die eine oder die
mehreren Lebensmittelverpackungen (102) dazu
eingerichtet sind, durch seitliche Druckbeanspru-
chung von einem flachen gefalteten Zustand in ei-
nen, insbesondere taschenförmigen, aufgefalteten
Zustand überführt zu werden.

14. Verwendung eines Verpackungsspenders (10) nach
einem der Ansprüche 1 bis 9, zur Ausgabe von Le-
bensmittelverpackungen (102) für Teigtaschen-
Speisen, insbesondere Dönerspeisen, und/oder
Backwaren.
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